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§ 1030 II ZPO nicht. Solange alle Mitmieterinnen 
im Mietvertrag eingetragen sind, kann zwar das Ver­
hältnis zum Vermieter/zur Vermieterin nicht einer 
Schiedsstellenvereinbarung unterworfen werden, 
wohl aber die Vereinbarungen der Mieterinnen un­
tereinander. Die vereinbarten Trennungs- und Aus­
einandersetzungsmodalitäten können dann auch 
eine Schiedsstellenvereinbarung enthalten. 

Wenn eine der in einer Wohnung/einem Haus 
wohnenden Frauen Eigentümerin ist, bieten sich an­
dere Konstruktionen an. Die Eigentümerin kann der 
Freundin beispielsweise ein dinglich gesichertes 
Wohnrecht einräumen oder sie zur Miteigentümerin 
zu einem bestimmten Anteil machen. Gerade wenn 
die andere weniger Geld, aber z.B. eigene Arbeit 
einbringt, können so rechtliche Verhältnisse geschaf­
fen werden, die den tatsächlichen besser entsprechen 
als ein Mietvertrag - und die, anders als der Mietver­
trag, einer Schiedsstellenvereinbarung zugänglich 
sind. Zwischen den Frauen könnte auch eine GbR 
vereinbart werden, deren Zweck das Instandhalten 
und Bewohnen der Wohnung ist, wobei die Einlage 
der einen das Zurverfügungstellen der Wohnung und 
die Einlage der anderen die Arbeit an oder in der 
Wohnung sein könnte. 

Auch bei Auseinandersetzungen zwischen Frau­
en, die mit gemeinsamem Wohnen zusammenhän­
gen, könnten also durchaus Schiedsstellenvereinba­
rungen, die den Rechtsweg ausschließen, geschlossen 
werden. 

III. Form und Verfahren 
§ 1031 I ZPO schreibt vor, daß Schiedsstellenver­

einbarungen entweder in einem von den Parteien 
unterzeichneten Schriftstück oder in zwischen ihnen 
gewechselten Schreiben (auch Fernkopien, Telegram­
me und andere Formen der Nachrichtenübermitt­
lung, die einen Nachweis der Vereinbarung sicher­
stellen) enthalten sind. Die nach den alten Vorschrif­
ten der ZPO zu Schiedsverfahren erforderlichen 
Mindestvereinbarungen (in einem Vorvertrag mußte 
mindestens die Zusammenserzung des Schiedsge­
richts geregelt sein,5 nur die Benennung der Schieds­
richterinnen war nicht erforderlich6

) sind mit der 
Neuregelung entfallen. Gern. § 1031 V ZPO wird 
der Mangel der Form durch die Einlassung zur 
Hauptsache geheilt. 

Eine Schiedsvereinbarung hat zur Folge, daß die 
Klage zum staatlichen Gericht unzulässig ist. Aller­
dings muß sich der/die Beklagte vor Gericht auf die 
Schiedsvereinbarung berufen (Einrede erheben), da­
mit das Gericht die Klage als unzulässig abweist 
(§ 1032IZPO). 

5 Albers, a.a.O., § 1025 Rn 5, BGH MDR 1973, S. 1001. 
6 § 1028 ZPO a.F., vgl. auch Albers, a.a.O., § 1025 Rn 7. 
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Für das Verfahren gibt die ZPO nur bestimmte 
Rahmen vor. So sind die Parteien gleich zu behandeln 
und jeder Partei muß rechtliches Gehör gewährt 
werden (§ 1042 I ZPO). 

§ 1042 II ZPO bestimmt darüber hinaus, daß die 
Zulassung von Rechtsanwälten als Bevollmächtigte 
nicht wirksam ausgeschlossen werden kann. Dies 
widerspricht dem von uns als wesentlich angesehenen 
Grundsatz, daß vor der Schiedsstelle keine Prozeßver­
tretung zulässig sein soll. Aufgrund der Rechtslage 
kann dies zwar festgelegt, aber nicht gerichtlich 
durchgeserzt werden. Andererseits könnte man argu­
mentieren, daß nach unserem Modell zwar keine 
Vertretung durch eine Anwältin, wohl aber Unter­
stürzung durch selbst gewählte Schiedsrichterinnen 
und „Beistände" vorgesehen ist, so daß kein Wider­
spruch zum (Schutz)-Zweck des § 1042 II ZPO 
entsteht. Zudem dürften aber in der Praxis einer 
Frauenschiedsstelle durch diese Regelung keine 
Schwierigkeiten entstehen. 

Die Parteien können die Zahl sowie das Verfahren 
zur Bestellung und Ablehnung der Schiedsrichterin­
nen frei bestimmen(§§ 1034 I, 1035 I, 1037 I ZPO). 
Nur wenn sie sich nicht darüber einigen, ergeben sich 
Regeln für die Zahl, die Bestellung und Ablehnung 
aus dem Geserz (§§ 1034-1037 ZPO). 

Im Übrigen kann das Verfahren von den Parteien 
und den Schiedsrichterinnen frei gestaltet werden 
(§ 1042 II ZPO). Dazu gehört z.B. der Ort der 
Verhandlung (§ 1043 ZPO), der Beginn (§ 1044 
ZPO), die Verfahrenssprache(§ 1045 ZPO), Fristen 
(§ 1046), Münd.lichkeit/Schriftlichkeit (§ 1047 
ZPO) und anwendbares Recht(§ 1051 ZPO). 

IY. Schiedsspruch und Rechtsfolge des 
Schiedsspruchs 
§ 1054 I ZPO schreibt (u.a.) vor, daß der Schieds­

spruch schriftlich und mit Unterschriften der 
Schiedsrichterinnen ausgefertigt werden muß. 

Gern.§ 1055 ZPO hat dieser S6:hiedsspruch un­
ter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen 
Urteils, gern. § 1060 I, II ZPO ist auch eine Voll­
streckbarkeitserklärung (durch ein Gericht) möglich. 
Die Schiedsstelle kann rechtsgestaltend wirken, d.h. 
sie kann Entscheidungen treffen, die nach den Geset­
zen nicht vorgesehen sind.7 

Anhaltspunkte für den rechtlich vorgegebenen 
Rahmen für Schiedsvereinbarungen gibt § 1059 
ZPO, der Gründe für einen Aufhebungsantrag (bei 
Gericht) aufzählt. Darunter fallen z.B. mangelnde 
Geschäftsfähigkeit und fehlende Kenntnis von dem 
Verfahren(§ 1059 II Nr. 1 ZPO), aber auch Verstöße 
gegen den ordre public (§ 1059 II Nr. 2 b ZPO). 

7 Albers, a.a.O., § 1025 Rn 6. 
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